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Wege durch den Sanktionsdschungel -
Investitionsschutz



• Schützt Investitionen auf dem Gebiet Russlands 

(Nachfolge UdSSR)

• Schützt vor bestimmten politischen Risiken wie z.B. 

entschädigungsloser Enteignung oder 

Kapitalverkehrsbeschränkungen (z.B. 

Dividendenausschüttungen)

• Bei Verletzung Schadensersatzanspruch in 

Schiedsverfahren

• Hilft das Unternehmen bei der Abwägung, was zu tun 

ist?

Wieso ist der deutsch-russische 
Investitionsschutzvertrag wichtig?
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Beschränkungen des Kapitaltransfers / 
Devisenbeschränkungen? 
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• Schwierig, Regelung stammt aus 

Sowjetzeiten

• Was ist „konvertierbare Währung“? 

• Frist von drei Monaten zum gültigen 

Wechselkurs?

• Kosten/ Nutzen-Verhältnis? 



Wie wahrscheinlich sind Enteignungen? 
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https://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/christian-

haub-tengelmann-inhaber-erwartet-enteignung-von-obi-in-

russland-a-f4b54663-0002-0001-0000-000198530958

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/ukraine-krieg-

vw-mercedes-und-lufthansa-sind-in-sorge-wegen-drohender-enteignung-

in-russland/28154544.html

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/christian-haub-tengelmann-inhaber-erwartet-enteignung-von-obi-in-russland-a-f4b54663-0002-0001-0000-000198530958
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/ukraine-krieg-vw-mercedes-und-lufthansa-sind-in-sorge-wegen-drohender-enteignung-in-russland/28154544.html


▪ Ursprünglicher Entwurf: 

- Unternehmen muss Ausländern aus Staaten 

gehören, die Sanktionen verhängen.

- Leitung des Unternehmens widerrechtlich beendet, 

z. B. (!) GF hat Russland nach 24. März verlassen 

und Unternehmen ohne Führung zurückgelassen.

- Ungerechtfertigte Einstellung der Tätigkeit, z. B. (!) 

Einstellung der Tätigkeit oder Kündigung von mehr 

als 1/3 der Mitarbeiter

➢ Voraussetzungen können von russ. Regierung kann 

Umstände, aufgrund denen diese Gründe vorliegen, 

ergänzen

▪ Zwangsverwaltung für 3-6 Monate, gerichtlich 

anfechtbar

▪ Zwangskonkurs und Abspaltung möglich = indirekte 

Enteignung

Was in der Diskussion ist: „Zwangsverwaltung“  und 
Insolvenz von russischen Unternehmen und Werken

Luther | 30.05.2022 | 5



Reales Risiko? Ursprüngliche öffentliche Drohungen …..
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https://theins.ru/news/249197https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-

09/card/russian-commission-backs-nationalization-of-exited-western-businesses-

YmEMuTCPezVe08xDRqAB



https://www.reuters.com/business/dont-take-russia-back-1917-russias-metals-king-warns-2022-

03-11/

[…] wurden dann wieder abgeschwächt
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https://globeecho.com/politics/putin-unlike-the-west-we-will-respect-the-property-

rights-of-foreign-companies/



Derzeitiger Stand: immer noch nur ein Entwurf

- Gesetz wurde am 12. April in die Duma eingebracht

- Eingeschränkter Anwendungsbereich ggü ersten Diskussionen, nur noch Unternehmen mit erheblicher Bedeutung z.B. 

faktische und rechtliche Monopolisten oder Produzenten von Arzneimitteln etc. 

- 22. Mai: Annahme in erster Lesung, Änderungsvorschläge diverser Ausschüsse:

• Finanzmarktausschuss (Anwendung auf Banken und Versicherungen)

• Wettbewerbskommission (Anwendung einschränken)

• Liegenschaftsausschuss + Ausschuss für Industrie und Handel: Entwurf muss präzisiert werden

• Rechtsabteilung der Staatsduma: Entwurf ist unklar und könnte auch Russen treffen

➢ Überarbeitung des Entwurfs bis 22. Juni 

− Da Duma ab Juli Urlaub hat, vermutlich Verabschiedung Ende Juni. 
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Und wenn doch: Rechtsschutz bei einer 
Zwangsverwaltung? 
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• Enteignungen = unmittelbarer Entzug des Eigentums 

durch hoheitliche Handlungen

➢ Verkauf und Liquidation (+)

• Indirekte Enteignungen =  „Maßnahmen mit 

gleichartigen Auswirkungen“ wie eine Enteignung

− Verlust von mehr als 90% des Werts

− Verlust der Kontrolle über die Investition

− Folgen müssen dauerhaft sein

➢ Zwangsverwaltung für 36 Monate? Möglich, kommt 

auf Auswirkungen an (vgl. Wena Hotels v. Egypt)

• Schaden? Auswirkungen der Sanktionen?



Wie wird der Rechtsschutz durchgesetzt? 

• Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen den russischen Staat gemäß Art. 10 Abs. 2:

„Wird eine Meinungsverschiedenheit über Umfang und Verfahren der Entschädigung nach 
Artikel 4 dieses Vertrags oder den freien Transfer nach Artikel 5 dieses Vertrages innerhalb 
von sechs Monaten nach ihrer Geltendmachung durch eine der Streitparteien nicht 
beigelegt, so ist jede der Streitparteien berechtigt, ein internationales Schiedsgericht 
anzurufen“

• Ad-hoc Verfahren, Benennung Vorsitzender durch SCC, Vollstreckung nach New York Convention 
von  1958 (weltweit in 165 Staaten). 

• Vollstreckungsaussicht? Schwierig, aber möglich. Eingefrorenes Vermögen? 

• Fazit: kein Selbstläufer bei Zwangsverwaltung (anders bei direkter Enteignung), aber weitaus mehr 
als ein „Strohhalm“. 
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Dr. Richard Happ

Dr. Richard Happ studierte Rechtswissenschaften in Kiel und Surrey/Großbritannien. Nach der Promotion 

Referendariat ist er seit dem Jahr 2001 als Rechtsanwalt im Hamburger Luther-Büro im Bereich 

Prozessführung und Streitbeilegung tätig. Er ist Co-Head des bundesweiten Complex Disputes-Teams und 

u.a. im Vorstand der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS).

Inhaltliche Schwerpunkte

Dr. Happ berät und vertritt Unternehmen und Staaten bei komplexen Schiedsgerichtsverfahren. Wesentliche 

Schwerpunkte sind Verfahren unter Investitionsschutzverträgen sowie Schiedsverfahren im Energiesektor. Er 

hat vor dem International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) u.a. deutsche Investoren 

gegen die Ukraine, Vattenfall in zwei Verfahren gegen Deutschland, E.ON gegen Spanien und RWE gegen 

die Niederlande vertreten und ist Herausgeber eines Kommentars zu den ICSID-Schiedsregeln. 

In seinem Fachgebiet wird Dr. Happ seit Jahren von Anwaltshandbüchern wie JUVE, Chambers, GAR100, 

Legal500, Expert Guides und WhosWhoLegal empfohlen und ausgezeichnet. WhosWhoLegal sagt über ihn 

folgendes: 

Richard Happ is a "very bright and very powerful party counsel", earning acclaim as “one of Germany's top 

investor-state arbitration counsel" thanks to his "excellent ability to provide complicated and complex 

information in a comprehensible manner".

Rechtsanwalt, Partner

Hamburg

T +49 40 18067 12766
richard.happ@
luther-lawfirm.com

Ihr Referent
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https://icsid.worldbank.org/
https://whoswholegal.com/richard-happ


Vielen Dank!
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Die Angaben in dieser Präsentation sind ausschließlich für die genannte Veranstaltung 

bestimmt. Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des 

Empfängers. Die hier zusammengestellten Texte und Grafiken dienen allein der Darstellung 

im Rahmen dieser Veranstaltung und dokumentieren die Thematik ggf. nicht vollständig.   

Die Präsentation stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar und wir haften daher nicht für 

den Inhalt. Diese erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auf 

der Grundlage unserer Mandatsvereinbarung. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung –

auch auszugsweise – des Inhalts zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger 

Absprache gestattet.
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